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Die Ecke des aufmerksamen Lesers

* H.R. Winkelmann, Zürich

Der vergleichende Bericht zwischen einem Krankenheim des
Diakonissenhauses St. Stephanus und einem Krankenheim der Stadt Zürich hat
für mich viele Fragen aufgeworfen:

Was wollte der Autor mit diesem Vergleich beweisen?
Sind die kostentreibenden Faktoren im Gesundheitswesen tatsächlich
bei den Krankenheimen zu suchen?
Findet es der Autor richtig, dass Menschen welche im Glauben stehen,
kein Recht auf einen anständigen Lohn haben?

FHerr Frosch sagt selber aus, dass die Löhne und Gehälter des Erlenhofes
auf allen Stufen merklich unter den Bedingungen des Stadtärztlichen
Dienstes stehen. Wurde auch beachtet, dass beispielsweise ein
«Schmierer» bei der VBZ in der Besoldungsklasse 24 beginnt und eine
Schwesternhilfe oder ein Hilfspfleger in der Besoldungsklasse 33 (9
Besoldungsklassen tiefer!) beginnen muss?

Ich möchte ganz klar festhalten, dass Ordensschwester und Diakonissinnen

im Bereich der stationären Alterspflege, getragen durch Ihren
Glauben und auch im Verzicht auf Ehe und Familie, grossartiges geleistet

haben. Es ist wunderbar, wenn es uns gelingt etwas von diesem
Geist und dieser Haltung auch in unsere modernen Heime einzubringen.
Gleichzeitig ist aber für uns «Schwestern und Brüder» ein gerechter
Lohn, der auch einem Vergleich zum übrigen Personal in der Stadt
Zürich standhält, eine unabdingbare Forderung für die Zukunft.

* H.R. Winkelmann, Zürich, Kantonsrat, ist Leiter des städtischen Al¬

tersheims Dorflinde in Zürich-Oerlikon
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